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Kosten einer 
Mitgliedschaft  

Einzelmitglied Haushalt, 
Verein 

Jur. Person, 
Firma 

Haushalt: Gilt auch für Paare (auch 
unverheiratet), Kinder sind mit einge-
schlossen, solange sie keinen eigenen 
Haushalt führen. 
Bei Paaren ohne Kinder kann nur eine 
weitere Person Anschlussmitglied wer-
den. Findet der Eintritt nicht für alle 
Haushaltsmitglieder zur selben Zeit 
statt, wird für jedes weitere Mitglied ein 
Verwaltungsbeitrag von 20 € erhoben. 

Einlage 350 € 600 € auf Nachfrage 

Aufnahmebeitrag 
(einmalig) 

30 € 30 € 30 € 

Monatlicher Beitrag 5 € 8 € 10 € 

 

• Chipkarte inklusive; bei Verlust wird eine Gebühr von 25 € erhoben. 

• Wir haben eine Kündigungsfrist von 1 Monat bis Monatsende! Die Rückzahlung der Einlage erfolgt nach 

Abgabe der Chipkarte und nach der letzten Abrechnung (Ende Folgemonat oder übernächster Monat) 

• Beitrag für ideelle Mitglieder (Nicht-Fahrtberechtigte): 1 € pro Monat  

 

Fahrzeugnutzungskosten  
S 

Opel Combo 
Daihatsu Sirion 

M 
Opel Astra Caravan 

je angefangene Stunde 00 – 7 Uhr 0,00 € 0,00 € 

je angefangene Stunde 7 – 00 Uhr 2,00 € 2,00 € 

Stundentarif ab der 16. Stunde 1,00 € 1,00 € 

48 Stunden (2 Tage) 
Beginn jederzeit 

49,00 € 49,00 € 

7 Tage (Wochentarif) 
Beginn jederzeit 

134,00 €  134,00 € 

14 Tage 
(Beginn jederzeit) 

253,00 € 253,00 € 

je Kilometer bis zum 100. km 0,20 € 0,25 € 

je Kilometer ab dem 101. km 0,15 € 0,20 € 

 

Buchungskosten  

Internetbuchung Kostenfrei 

Telefonische Buchung, Änderung oder 
Stornierung 

1,00 € 

Stornierung (bis 48 Stunden vor Nutzungsbeginn) Kostenfrei 

Stornierung (weniger als 48 Stunden vor 
Nutzungsbeginn) 

Entgelt für die gebuchte Zeit 

Urlaubs-/Langzeitbuchung (mehr als 7 Tage) 
Vorauszahlung des gebuchten 
Stundenentgelts  

Stornierung einer Urlaubs-/Langzeitbuchung 
(weniger als 4 Wochen vorher) 

50 € 

 
 
 
 

Sonderentgelte siehe nächste Seite  
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Sonderentgelte 
Nachfolgende Entgelte sind sehr einfach zu vermeiden und wir freuen uns genauso wie Sie, wenn wir sie nicht 
berechnen müssen. Aber um einen für Sie funktionierenden Ablauf zu gewährleisten, müssen wir sie bei 
Nichteinhaltung der Vereinbarungen leider erheben. 
 

Verspätete Fahrzeugrückgabe, verfrühter Fahrtantritt 
(Betroffene bekommen die Hälfte des Betrages als Entschädigung) 

5 bis 10 Min 10,00 € 
> 10 Min 20,00 € 
jede weitere 10 Min. 10,00 € 

Falsches Fahrzeug genommen 25,00 € 

Fahren ohne Buchung, Überlassen eines Kfz an Nichtberechtigte 250,00 € 

Bordcomputer fehlerhaft betätigt 5,00 € 

Bordcomputer nicht betätigt 10,00 € 

Fahrzeug mit weniger als ¼ vollem Tank abgestellt 15,00 € 

Bleibt deshalb Nachnutzer innerhalb von 20 km liegen 
(Betroffene bekommen die Hälfte des Betrages als Entschädigung) 

20,00 € 

Türen, Fenster offen gelassen 20,00 € 

Verlust Karte 25,00 € 

Zusätzliche Karte (Firmen, Stadtverwaltung, etc.) 10,00 € 

Verlust Schlüssel 50,00 € 

Bearbeitungsbetrag Strafzettel, Bußgelder 7,50 € 

Bearbeitungsbetrag Rücklastschriften (zusätzl. zu Bankbetrag) 7,50 € 

Bearbeitungsbetrag für verspätet (> 2 Monate) eingereichte 
Auslagen 

15,00 € 

Postversand 1,00 € 

Mahnbetrag, 2.Mahnung 10,00 € 

Unterlassene Schadensmeldung: Schäden, die nicht oder nicht 
unverzüglich, gemeldet werden 

100,00 € 

Sonderaufwand / Sonderwünsche (bei fahrlässigen oder vorsätzlich 
verursachten Kosten), wird Stundensatz berechnet 

7-18 Uhr 30,00 € 
18-7 Uhr + WE 60,00 € 

Nichterfüllung der Reinigungspflicht bei längeren (3 und mehr Ta-
gen) Fahrten und/oder bei selbstverursachten deutlich sichtbaren 
Verschmutzungen (z. B. Flecken, Schlamm, Hundehaare) – außen 
wie innen 

25,00 € 

Ausgeliehene und nicht zurückgebrachte Gegenstände pro Tag pro Tag 5 € 

Unfallschadenersatz falls Unfall vom NutzerIn verursacht::  
- unter Selbstbehalt (alle Fahrzeuge sind vollkaskoversichert 

mit einer Eigenbeteiligung von 300 €) 
Bearbeitungsbetrag (25 €) und 

Nutzungsausfallentgelt (wird jeweils erhoben) 
+ Schadensersatz 

 
- über Selbstbehalt (300 €) +300,00 € 

+ 10% des Gesamt-Unfallschadens 
(bis zur Höhe von 1000 € G-Unfalls.) 

 


